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Die provisorische M mzipalttät der Gemeinde
Malans, an B. Z hrkke.

Malans, den April Oss.

Bürger!
Die Sonne trübt sich wohl auf einige Augenblicke,

um alsdann Heller und glänzender, als je, aus den
Wolün hervor zugehen, also kann die Wahrheit auch
eine Zeitlang durch Gewalt gehemmt, und untcrdrükr,
allein durchaus kann solche nicht vernichtet werden.

So kam es, Bürger, daß eine lirannische Ueber-
macht, von herbeigerufenen Söldlingen cmcs Monar-
chcn gefchü t, unsere Zunge lähmte, und bei den schon
erduldeten Leiden, derer mehrere wir zu befürchten ha-
den mußten, uns zu einem Geständnis zwang das bei
allen Gerichtshöfen Europas, und bei der gebildeten,
und gesez.ichen Menschheit als ein erzwungener, mithin
ungültiger Aktus angesehen und beurtheilt werden muß.

Wir wissen es, und trösten uns zum voraus, daß
Sie eine solche Verläugnung keineswegs unserm Wan-
ktlmuth, sondern dem gebietenden Drang der Umstände
zuschreiben, und indem sie uns edcldenkend vergeben,
mit unserm traurigen Schiksale Bedauren haben werden.

Die ihnen übertragene rechtskräftige Vollmacht
haben sie noch in Händen, und diese erkennen wir als
gültig ; während wir durch diese feierliche Erklärung der
Wahrheit huldigen, und aninit Ihrer Ehre und Anten-
ticität ein vollkommnes Genüge zu leisten hoffen.

Begnehmigen Sie, Bürger, zu gleicher Zeit gü-
tigst, den zwar schwachen, aber aufrichtigen Ausdrak,
unsres glühendsten und immerwährenden Dankes. —
Wir erkennen, auf das gerührteste, Ihre rastvollen Be-
mühungen, zur Verbesserung des Schiksals der Ge-
mcinde Malans, sowohl vor der ungiüklichen Revoluti-
on im lczten October, als was Sie nachher bei den
Behörden Helvetiens und Frankreichs zur Erledigung,
oder doch zur möglichsten Erleichterung unsrer thcursten
Mitbürger, und zur Empfehlung unsrer sämtlichen Ge-
meinden thaten; dieser vielgültigen Verwendung ist es
gröstentheils zu verdanken, daß unser Vaterland von
dem Joch inn - und ausländischer Tirannei befreit, und
sich selbst wieder zurükgegeben wurde.

Wenn schon diese unsere Empfindungen etwas spä°
ter erscheinen, als jene unsrer Nachbaren, so zweifle»
Sie deswegen keineswegs an der Lebhaftigkeit noch an
der Acchtheit derselben, so wie wir Sie, Bürger, nicht
so wohl unsrer gerechten Hochachtung als unsrer dank-
vollsten Liebe versichern können.

Wie sehr würden wir ims freuen, Sie bald als

Mitbündtuer auch in Malans zu empfangen, und zu
umarmen!

Gruß, Liebe und Hochachtung.

Die Mnnizipalität der Gemeinde

Malans.

Kleine Schriften.
65. Des comptez pnblicz, par

ncron, 8. ä k.»u5anris cbsa tklAnoo st
Lomp. saitvisr i?99> S- 6y.

Eine sich ungtmein vortheilhaft auszeichnende
Schrift; sie umfaßt mehr als der Attel zu bezeichnen
scheint. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit den
Grundsätzen der konstitutionellen Freiheit. Der Ver,
fasser sucht die konstitutionelle Volkssreiheit in 5 Punkten.-
1) der freien Annahme der Gesetze von S.tten deS

Volks; s) der Erwählung seiner Magistrate; z) dem
Recht, ihre Entschadnisse oder Gehalte zu bestimmen;
4) dem Recht des Rükrufs der Beamten, die seine
Stimme erschliche» hätten; 5) dewseniqen, sich öffend
liche Rechnung über die Staatseinkünfte geben zu las,
sen. Diese Souverainitätsrechte will er indeß nicht
durch die Urversammlungen,die wegen MangelanKennts
nissen, wegen Leidenschaften und Launen dazu unfähig
seyn möchten, sondern durch die Wahlversammlungen,
welche er gewissermaßen für die, von allem unnützen,
groben und unreinen Stoff gereinigten Urversammlun,
gen ansteht — ausüben lassen. Er verlangt die Sanction
jedes wichtigern Gesetzes, durch die jährlichen Wahlver,
sammlungen (bis zu denen das Gesez auch ohne diese

Sanction Kraft hätte) weil ohne sie das Volk nie
gegen Verletzungen der Grundsatze seiner Constitution
in seiner Gesezgebung gesichert ist. -- Das Recht, eis

uen Beamten von feiner Stelle abzurufen, muß dem,
jenigen zukommen, der ihn dazu ernannt hat; der
Stellvertretter des Volks muß also vom Volke zurüks
gerufen werden können, und die durch die Stellvers
treter des Volks Ernannten, nöthigen Falls von diesen.

Der Verfasser verspricht sich von dem Gebrauch
dieses Rechtes die besten, und selbst von seinem Miß«
brauch keine für die Freiheit gefahrlichen Wirkungen;
mit Recht behauptet er, daß die Sache sich ganz an-
ders verhalten würde, wenn in umgekehrter Ordnung
die Entsetzungen geschehen sollte», und wenn die Vcr-
richtungen einer wählenden Autorität unter irgend ei-
nein Vorwand in unfern Tagen ist die erlauchte Theos
cle der Scisfionen dazu erdacht worden) durch
eine von ihr gewählte Autorität konnten vernichtet
werden; eine solche Umkehrung aller Grundsätze müßt«



das Grab der Freiheit und der Republik seyn. Die
Gehalte der Beamten zu bestimmen, kommt dem Vo.ke
zu, weil es die Bcamtungen übertragt, und die Beam
ren bezahlt. Die Repräsentanten sollen nach diesem
Grundjaz nicht ihre eigenen, aber wohl d e Gehalte
der Stellen bestimmen, zu welchen die Ernennung ihnen
zukömmt.

In dem zweiten Abschnitt zeigt der Verfasser, daß
unter den von ihm aufgestellten Souveràilâtsrechten
dasjenige, sich öffentliche Rechnungen übcr die Staars
rinkünstc geben zu lassen, das Wichtigste und dasjenige
ist, welches nicht, wie die andern, auch seme nachrhei-
lege Seite Hat, und bei dessen ausschließlichem Daseyn
allenfalls auch die Freiheit noch bestehen könnte.

^

Der dritte Abschnitt spricht von dieser öffentlichen
Rechnungsabjcgung, mitRüksicht auf die heivet.sche Con
stltulion. Ihr sti. Art., der davon handelt, ist durch-
aus uilgcnugthurnd. (Was der Verfasser darüber
sagt, ist von dir RevistouSkömmission der Csnstü'ulion
bestätigt werden, und sein Tadel kaun sich ans ihre
Verb.sseimigsvorschlage nicht ausdehnen.) Mit ächt
republikanischem Sinne wst! er von geheimen Ausgaben
überall nichts wissen. — Wir setzen die Steile, die
davon handelt, ganz her:

»Geheime Ausgaben! Was können sie dann
znm Gegenstände haben etwa e.nige an bedeutenden
Siellen stehende Manner zu gewinnen, die ihre Gunst
um Geld feil böten, oder sich der Agenten von Mäch-
ten, deren Absichten man fürchtet, zu versicher». Elende
und ohnmächtige Zuflucht des Kleinmulhes und der
Schwäche! Fern von uns diese Märkte der Finster-
Uiß, wo der Schande des Anbielrrs nichts gleich kommt
a s jene des Empfängers. Srch Menschen erkaufen,
die der gerechte» Sache kein Gehör liehen, heißt die

Ungerechtigkeit durch Geschenke aufmuntern, unu sich

der Gefahr aussetzen, früh oder spät als ihr Opfer
zu fallen. Mäfsigung, Gerechtigkeit, Muth - dieß, Helve-
tier, sind die einzigen Waff-n eines freien Volke«; vcr-
schwank die Schlanger.pjade einer gckülistctten Politik,
deren Mittel einen allzugrvssn Con-rasi mit eurer na
türlichcn Offenheit bilden würden. Säe die Erbal-
chng cincr Freiheit, die von euren drei Besr-iern im
Angesichte des Himmels beschworen ward, geheimniß
voller Machinationen bedürfen? Mißtrauet jedem Ge
heimniß; cm, seines Ruhms wahrhaft würdiges Voll
konite c-l st mtt einem Schlag', eine Macht, die seme
N.b nbuhlerir» uud ihm gesayilich war, zu Booei,
schlagen; man verschwieg ihm wie: sobald es hörte,
das Mittel wäre ungerecht, verwarf cs solches voll
»dein Muthes. "

»Odtr auch, nein; man zahle sie jene Nieder.

trachtigen, die nur unter dieser Bedingung ihren Schuz
und ihre Dienste gewähren, man zahle ste; aber man
verzeichne in den öffentlichen Rechnungen ihre Namen
neben den Summen, die zu ihrem Soloe dient-n; da--
durch werde der Dank und die Achtung die unsere
Mitbürger ihucn schuldig sind, bestimmt. Bald wird
die O ffentlichkeit der schändlichen Kaufe uns von
diesen Blutsaugern befreien. "

Im 4. und 5. Abschnitt wird die O-ffent!ichk.it
der R chnn igen als Grundlage der Freiheit nud der
Stä-ke dargestellt; — durch jene werden Monarchien
in Rpubiiren umgeschaffen; durch ihren Mangel gehe»
Republiken zu Grunde; beides lehrt uns die Geschichte.
Der leste Abschnitt endlich findet in den öffentlichen
Rechnungen eine grosse Schuzwchr für die Sittlichkeit.

66. Einige brüderliche Hcrzensergiessun-
gen an unsere katholische Milbrüder
und ihre Lehrer. V 0 » I 0 h. H e in r. M ü!--

icr, evangel. Pfarrer zu Sumeri und
Amrischwil, Canton THurgau, 8- Zürich
bei Was r, 1799. S- 16.

Nicht ohne Bestrtrzunz nimmt man in dstsem Werke
chen wahr, baß u, einem Canton, der sich durch seme

Bereurvâgkttt, das Vaeerlaud zu vertheidigen, und
durch seine A-changlichk it an die n-ue O-dnung der
Dinge auszeichnet, Re'ägionshaß und Parthettichkcit
einrctssn wollen. Gegen diese, nut einem wahren
Patriot smuö unvereiubarlichen Gesinnungen erhebt mit
Recht j.dcr guldcnk.nde Mann seine Stimme, und vor-
züglich die Volkslehrcr, denen der Unterricht des Vol»
kes zur crhabmn Pflicht geworden siyn joll- Durch
zwekmässigen Unterricht wird diesem Laster dies n
Namen verdienr Reiiglouöhaß —- besser als durch G -

setze vorgebogen. In dieser Rüksicht hat das W rk-
chen des Verfassers doppelten ^Wcitb ; doch würde
mau ihm mit grösserem Vergnügen den Beifall wid-
men, wenn der Verfasser diese Wahrheiten an alle —
und nicht blos an die katholischen Mübrüder — gcrich-
tel batte, da nach feinem eigenen Geständniß § li,
S. il und nach der traurigen C>fahrnng, auch bei
siin.n fRciigiousgenossen dieser unvereeihlich? Fehler
nicht ausgerottet ist. Es sind allgemeine Grundsätze
der Wahrheit, der Vernunft. der Menschenliebe, daß
man Duldung und Liede überall pflanzen soll. Man
sage dl.se Grundsatz, allen, und nicht blcs einer ein-
zcliiki! Kmjse von Menschen damit diese nicht Vor-
würfe darum zu emderkcn glaube, und das Gutenach
den Wünschen des Verfassers desto eheudcr überall,
ausgebreitet werde
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